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Allgemeine Verlagsangaben
Verlag/Postanschrift:	 Gebrüder Gerstenberg GmbH & Co. KG
	 Postfach 100 555
	 31105 Hildesheim

Hausanschrift:	 Rathausstraße 18 – 20, 31134 Hildesheim

Telefon:	 (0 51 21) 106 - 0

Telefax:	 (0 51 21) 106 - 2 17

Internet:	 www.hildesheimer-allgemeine.de

E-Mail:	 anzeigen@hildesheimer-allgemeine.de
	 redaktion@hildesheimer-allgemeine.de
	 kundenservice@hildesheimer-allgemeine.de

Bankverbindungen:	 Sparkasse Hildesheim 20 462 (BLZ 259 501 30)
	 Volksbank Hild. eG 4 001 269 700 (BLZ 259 900 11)
	 Postbank Hannover 714-302 (BLZ 250 100 30)

Erfüllungsort/Gerichtsstand:	 Hildesheim

Erscheinungsweise:	 werktäglich morgens

Anzeigenschluss HAZ:
Montag:	 Sonnabend, 13.00 Uhr

Dienstag-Freitag:	 Vortag, 12.00 Uhr	

Sonnabend:	 Ferienhäuser/Ferienwohnungen	 Do.	 9.00 Uhr
	 Stellenmarkt/Veranstaltungen/
	 Heiraten/Bekanntschaften/
	 Bekanntmachungen	 Do.	 15.00 Uhr
	 übrige Rubriken	 Fr.	 10.00 Uhr
	 Fließsatz, alle Rubriken	 Fr.	 12.00 Uhr
	 Stellenmarkt, Vermittlungen:	 Mi.  10.00 Uhr

Anzeigenschluss HUCKUP:	 Dienstag, 12.00 Uhr

Zahlungsbedingungen:	 Nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug, 2% Skonto bei 
	 Bankeinzug, nur für Abschlusskunden. 			 
	 Wir informieren Sie gern.  
	 Aufnahme privater Kleinanzeigen erfolgt gegen Barzahlung 	
	 oder Abbuchung vom Konto.

Preisliste Nr. 52
Gültig ab 1. Januar 2011

Hildesheim 
Nielsen 1 · Seite 2

Nachlässe:	
Malstaffel	      Mengenstaffel	 	
für mehrmalige Veröffentlichungen	   für Millimeter-Abschlüsse

ab   6 Anzeigen 	   5% Rabatt	 3.000 mm	 5% Rabatt	 50.000 mm	 22% Rabatt
ab 12 Anzeigen 	 10% Rabatt	 5.000 mm	 10% Rabatt	 70.000 mm	 23% Rabatt
ab 24 Anzeigen 	 15% Rabatt	 7.000 mm	 15% Rabatt	 90.000 mm	 24% Rabatt
ab 52 Anzeigen 	 20% Rabatt	 10.000 mm	 20% Rabatt	 110.000 mm	 25% Rabatt
		  30.000 mm	 21% Rabatt

Direktpreis:	 Der Preis für Anzeigen von Handel, Handwerk 		
	 und Gewerbe ohne Vermittlungsprovision

Chiffre-Gebühr:	 bei Abholung   3,50 €
	 bei Zusendung 7,00 €
	 je Erscheinungstermin (inkl. MwSt.)

Technische Angaben
Technische Daten:	 Rasterweite: 86 lpi, 34 Linien/cm; Rasterpunktform: Elliptisch

Formate:	Nordisches Format	 Berliner Format
	 (528 mm hoch, 370,5 mm breit)	 (430 mm hoch, 277,5 mm breit)
	 1/1 Seite 4.224 mm		 1/1 Seite 2.580 mm

Spalten	 Anzeigenteil	 Textteil	 Anzeigenteil	 Textteil
	 45,0	 58,625	 45,0	 45,0
	 91,5	 121,000	 91,5	 91,5
	 138,0	 184,500	 138,0	 138,0
	 184,5	 245,750	 184,5	 184,5
	 231,0	 308,125	 231,0	 231,0
	 277,5	 370,500	 277,5	 277,5
	 324,0	 -	 -	 -
	 370,5	 -	 -	 -

Grundschrift:	 	Anzeigenteil: 2,64 mm (7 p = Kolonel) Textteil: 3,00 mm (8 p = Petit)

Datenübergabe per:		  E-Mail: technik@hildesheimer-allgemeine.de
		  FTP-Server: Einrichtung auf Anfrage
	  Gerhard Wolf	 (0 51 21) 1 06 - 3 71
		

Produktion/Koordination:	 	Dietmar Wosian 	(0 51 21) 1 06 - 3 70
		  Janine Fricke 	 (0 51 21) 1 06 - 3 78
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4
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7
8
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Sarstedt

Algermissen

Harsum
Giesen

Hildesheim

Schellerten

Söhlde

Holle

Bockenem

Bad
Salzdetfurth

Diekholzen
Gronau

Nord-
stemmen

Elze

Sibbesse

Lamspringe
Alfeld

Hohenhameln

Baddecken-
stedt

Sarstedter
Anzeiger
(400)

Alfelder
Zeitung (500)

HUCKUP
Totale Haushaltsabdeckung
im Wirtschaftsraum Hildesheim: 
Jeden Mittwoch 111.200 Exemplare
Dieser Wirtschaftsraum ist Ihr Einzugsgebiet,      
in dem Ihre Kunden leben. Dieses Gebiet optimal 
– und dennoch kostengünstig – mit Ihrer Werbung 
abzudecken, ermöglicht Ihnen die

Anzeigenkombination
HAZ/HUCKUP
für den Wirtschaftsraum Hildesheim

Der Kombinations-Preis ist, gemessen an  
Leistung und Auflage, äußerst günstig.              
Ein Millimeterpreis also, der auch ein größeres 
und ansprechendes Anzeigenformat erlaubt.
Kombinationsauflage (HAZ/Huckup)  
max. 160.700 Exemplare.

Sarstedt

Algermissen

Harsum
Giesen

Hildesheim

Schellerten

Söhlde

Holle

Bockenem

Bad
Salzdetfurth

Diekholzen
Gronau

Nord-
stemmen

Elze

Sibbesse

Lamspringe
Alfeld

Hohenhameln

Baddecken-
stedt

Hildesheimer Allgemeine Zeitung und HuckupHildesheimer Allgemeine Zeitung

nur  
Hildesheimer  
Allgemeine
Zeitung

Alfelder
Zeitung (500)

Auflage:
HAZ Gesamt (200)
	 Mo. - Sa. 	 *42.101
Sarstedter Anzeiger (400)
	 Mo. - Sa. 	 2.331
Alfelder Zeitung (500)
	 Mo. - Sa.	 8.052
* (Verbreitete Auflage, lt. IVW II/2010)

Anzeigenleitung	
Kai Wagener 	 1 06 - 1 40	 kai.wagener@hildesheimer-allgemeine.de
Annika Halemeyer	 1 06 - 1 41	 anzeigen@hildesheimer-allgemeine.de
Frauke Lehnhoff	 1 06 - 1 51	 anzeigen@hildesheimer-allgemeine.de

Anzeigenverkauf
Michael Ahrens 	 1 06 - 1 63 	 michael.ahrens@hildesheimer-allgemeine.de
Cengiz Dogan 	 1 06 - 1 47 	 cengiz.dogan@hildesheimer-allgemeine.de
Frederic Greber 	 1 06 - 1 49 	 frederic.greber@hildesheimer-allgemeine.de
Iris Jünke-Peckmann 	 1 06 - 1 58 	 iris.juenke@hildesheimer-allgemeine.de
Michael Linke 	 1 06 - 1 44 	 michael.linke@hildesheimer-allgemeine.de
Dr. Rita Nottrodt 	 1 06 - 1 61 	 rita.nottrodt@hildesheimer-allgemeine.de
Jörg Zimmermann 	 1 06 - 1 52 	 joerg.zimmermann@hildesheimer-allgemeine.de

Hildesheim 
Nielsen 1 · Seite 3
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	 Hildesheimer 	 HAZ	 Sarstedter	 Hildesheimer Allgemeine	 Alfelder Zeitung	 HAZ	 HAZ
	 Allgemeine Zeitung	 Verlagsbeilagen 	 Anzeiger	 Zeitung + Huckup		  + Alfelder Zeitung	 + Alfelder Zeitung + Huckup
	 200	 810	 400	 221	 500	 521	 531

s/w-Anzeigenteil je mm	 2,41	 2,51	 0,57	 3,47	 1,06	 3,15	 4,21
(Mindestgröße 10 mm)

s/w-Textteil je mm	 9,76	 –	 1,49	 12,48	 2,73	 11,67	 14,39
(Mindestgröße 20 mm)

1000er-Format	 2.410,00	 –	 570,00	 –	 –	 –	 –
(250 mm / 4-spaltig)

Preise für 1/1 Seite 	 10.179,84	 –	 2.407,68	 12.901,74	 2.734,80	 12.089,04	 14.810,94
(4.224 mm)

1 ZF Anzeigenteil je mm	 2, 89	 2,99	 0,94	 4,10	 1,25	 3,77	 4,98

1 ZF Textteil je mm	 11,71	 –	 2,46	 14,84	 2,88	 13,73	 16,86
(Mindestgröße 20 mm)

1000er-Format	 2.890,00	 –	 940,00	 –	 –	 –	 –
(250 mm / 4-spaltig)

Preise für 1/1 Seite 	 12.207,36	 –	 3.970,56	 15.342,06	 3.225,00	 14.477,76	 17.612,46
(4.224 mm)

4c-Anzeigenteil je mm	 3,50	 3,60	 1,11	 4,98	 1,58	 4,61	 6,09

4c-Textteil je mm	 14,15	 –	 2,91	 17,96	 4,07	 17,00	 20,81

1000er-Format	 3.500,00	 –	 1.110,00	 –	 –	 –	 –
(250 mm / 4-spaltig)

Preise für 1/1 Seite 	 14.784,00	 –	 4.688,64	 18.589,50	 4076,40	 17.647,80	 21.453,30
(4.224 mm)

GRUNDPREISE
(Montag–Samstag)

Für Sonderthemen / Kollektive erheben wir einen Aufschlag von 0,10 Euro auf den Millimeterpreis (Print-Online-Kombi).
Die Preise für den Stellenmarkt finden Sie auf Seite 15.
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DIREKTPREISE
(Montag–Samstag)
	 Hildesheimer 	 HAZ	 Sarstedter	 Hildesheimer Allgemeine	 Alfelder Zeitung	 HAZ	 HAZ
	 Allgemeine Zeitung	 Verlagsbeilagen 	 Anzeiger	 Zeitung + Huckup		  + Alfelder Zeitung	 + Alfelder Zeitung + Huckup
	 200	 810	 400	 221	 500	 521	 531

s/w-Anzeigenteil je mm	 2,04	 2,14	 0,48	 2,94	 0,90	 2,67	 3,57
(Mindestgröße 10 mm)

s/w-Textteil je mm	 8,31	 –	 1,27	 10,62	 2,06	 9,75	 12,06
(Mindestgröße 20 mm)

1000er-Format	 2.040,00	 –	 480,00	 –	 –	 –	 –
(250 mm / 4-spaltig)

Preise für 1/1 Seite 	 8.616,96	 –	 2.027,52	 10.926,06	 2.322,00	 10.242,36	 12.551,46
(4.224 mm)

1 ZF Anzeigenteil je mm	 2,45	 2,55	 0,79	 3,48	 1,01	 3,16	 4,19

1 ZF Textteil je mm	 9,97	 –	 2,10	 12,63	 2,45	 11,69	 14,35
(Mindestgröße 20 mm)

1000er-Format	 2.450,00	 –	 790,00	 –	 –	 –	 –
(250 mm / 4-spaltig)

Preise für 1/1 Seite 	 10.348,80	 –	 3.336,96	 13.006,20	 2.605,80	 12.180,60	 14.838,00
(4.224 mm)

4c-Anzeigenteil je mm	 2,96	 3,06	 0,94	 4,21	 1,27	 3,85	 5,10

4c-Textteil je mm	 12,05	 –	 2,48	 15,28	 3,47	 14,48	 17,71

1000er-Format	 2.960,00	 –	 940,00	 –	 –	 –	 –
(250 mm / 4-spaltig)

Preise für 1/1 Seite 	 12.503,04	 –	 3.970,56	 15.740,94	 3.276,60	 14.799,24	 18.037,14
(4.224 mm)

Für Sonderthemen / Kollektive erheben wir einen Aufschlag von 0,10 Euro auf den Millimeterpreis (Print-Online-Kombi).
Die Preise für den Stellenmarkt finden Sie auf Seite 15.
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Druckverfahren:	 Rollenoffset (Flachdruck)
Rasterweite:	 34 Linien/cm (= 86 lpi)
Rasterpunktform:	 Elliptisch
Schwärzung:	 Empfohlene Dichte 2.4 - 3.0
Tonwertumfang:	 Zeichnende Tiefe bis 85%: Lichtpunkt kann in Weiß auslaufen
Tonwertzunahme:	Kontrollfeld Farbe: 40%-Feld Buntfarben 28% +/- 4%; 40%-Feld 
	 Schwarzfarbe 30% +/- 4%; das 80%-Feld muss noch offen ausdrucken

Strichbreite:	 Negative Striche sind mind. 0,20 mm stark, positive Striche 
mind. 0,15 mm. Druckunterlagen müssen eine Druckzunahme von 15% berücksichtigen.

Farbführung,
Volltondichte:	 Folgende Dichtewerte können als Anhalt für Färbungskontrolle beim Druck
	 genannt werden (Null-Justierung auf Zeitungspapier-Weiß):
	 S-Schwarz = 1.10	 C-Cyan = 0.90
	 M-Magenta = 0.85	 Y-Gelb = 0.85
	 Summe der Farbdeckung nicht über 230%.
Andrucke:	 Als Bedruckstoff für den Andruck ist ein Zeitungsandruckpapier von max.

52 g/m2 zu verwenden. Nordisches Format 2 Andrucke, Berliner Format 
2 Andrucke, Druckreihenfolge Cyan – Magenta – Yellow – Schwarz. 
Bei Anzeigen mit Zusatzfarben je Druckunterlage 1 Andruck.

Farben:	 Prozessfarben: Schwarz – Cyan – Magenta – Gelb (EUROPA-Skala)

Nutzen Sie unsere technischen Möglichkeiten und schicken Sie uns Ihre Anzeige in digitaler Form
E-Mail oder FTP-Server. Sie sparen dabei Zeit und Kosten und stellen sicher, dass Ihre Anzeige unverändert 
produziert wird.
Vorab schicken Sie bitte unserer Anzeigenabteilung einen Anzeigenauftrag, einen Kontrollausdruck der 
Anzeige (unbedingt erforderlich) und den Hinweis, dass die Daten digital übertragen werden.

Datenübergabe	 E-Mail:	 technik@hildesheimer-allgemeine.de
	 FTP-Server:	 Einrichtung auf Anfrage	

Hinweise zur Datenübertragung
Schicken Sie uns alle Dateien für einen Auftrag bitte in einem Ordner gesammelt.
Info-Datei:	 Schicken Sie uns im Ordner eine Info-Datei, z. B. mit Textdatei
	 mit folgenden Informationen: Werbender, Absender der Daten, 
	 Erscheinungstermin und Telefonnummer für Rückfragen.

Dateiformat PDF:	 Wir nehmen Ihre Daten im PDF-Format an. 
	� Das PDF muss alle Schriften enthalten und im Idealfall im Format PDF/X-3 
	 erzeugt sein.
Dateiformat EPS:	 Wir nehmen Ihre Daten im EPS-Format an. EPS-Daten sind vor
	 Veränderung geschützt.
	 EPS-Dateien müssen den Adobe-Konventionen entsprechen und
	 korrekte DSC-Kommentare (Document Struktur Kommentare)
	 enthalten.
Schriften:	 sollten eingebunden sein; alternativ müssen verwendete

	 Schriften mitgeliefert werden (OpenType-Schriften, keine  
	 PostScript-Schriften) oder Schriften müssen vor der Erzeugung
	 des EPS in Zeichenwege (Pfade) umgewandelt werden.

	� Bei EPS-Dateien aus Corel Draw und Adobe Illustrator sollten Schriften 
	 grundsätzlich in Zeichenwege umgewandelt werden.
Bilddaten:	 Müssen eingebunden sein.
Strichzeichnungen*:	 Auflösung: mindestens 150 dpi, bestes Ergebnis bei 
* mit 1 Bit Farbtiefe	 1270 dpi (Belichterauflösung)
Graustufen-Farbbilder:	 Auflösung 150 dpi
Preview:	 EPS-Daten müssen eine niedrig aufgelöste Vorschau (72 dpi) 
	 für die Bildschirmdarstellung enthalten. EPS-Dateien aus
	 Corel Draw enthalten häufig in der Größe und Positionierung
	 fehlerhafte Vorschaudaten (Previews). Wir versuchen, diese
	 Fehler zu kompensieren.

Informationen für optimale Druckwiedergabe
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Sonderwerbeformen in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

	 Mindestgröße 	 Aufschlag 	 Anmerkungen

Treppenanzeigen	 300 mm	 20% auf mm-Preis	 Platzierung nur im Anzeigenteil auf Anfrage

Streifenanzeige	 50 mm/8-spaltig		  allein unter Text

Doppelstreifenanzeige	 50 mm/8-spaltig		  Streifenanzeigen am Kopf und am Fuß einer Anzeigenseite

Satellitenanzeige	 300 mm	 20% auf mm-Preis	 Platzierung nur im Anzeigenteil auf Anfrage

Inselanzeige	 300 mm	 20% auf mm-Preis	 Platzierung nur im Anzeigenteil auf Anfrage

Eckfeldanzeige im Textteil	 1.000 mm max. Höhe 400 mm		  größere Höhen werden als blatthoch berechnet (Umrechnungsfaktor: 1,34)

Panoramaanzeige	 3.000 mm	 Tarifpreis plus Mehrraum von 1 Spalte	 Anzeigenschluss: bei Lieferung fertiger Vorlagen siehe SW-Anzeigen, 
			   sonst 2 Tage vorher

Handzettelanzeige	 250 mm/4-spaltig		  Druck der Vorderseite auf einer rechten Seite unten rechts,
			   Druck der Rückseite auf der folgenden Seite unten links

Wetterstreifenanzeige	 20 mm/8-spaltig (Festformat)    	 20% auf mm-Preis	 Platzierung am Kopf des Wetterberichts

Inselanzeige im TV-Programm	 40 mm/1-spaltig (Festformat)		  Textmillimeterpreis

Tipp des Tages 
100 x 58 mm (Festgröße)

	 Grundpreis	 Direktpreis

1. Lokalseite, Kopf rechts
Mo. - Do.	 588,00	 500,00
Fr. + Sa.	 682,00	 580,00
Gesamte Woche 	 3200,00	 3000,00
Preise gelten für Anzeigen mit oder ohne Zusatzfarben.

Rabattstaffel
ab 6 Titelkopfanzeigen pro Jahr 5% Rabatt
ab 12 Titelkopfanzeigen pro Jahr 10% Rabatt
ab 24 Titelkopfanzeigen pro Jahr 15% Rabatt
ab 52 Titelkopfanzeigen pro Jahr 20% Rabatt
Rabatte sind auch im Rahmen eines bereits bestehenden
Abschlusses möglich. Keine Doppel-Rabattierung!

Titelkopfanzeigen HAZ
68 x 58 mm (Festgröße)

	 Grundpreis	 Direktpreis

Seite 1, Kopf rechts
Mo. - Do.	 481,00	 409,00
Fr. + Sa.	 587,00	 499,00

Print-/Online-Kombi

1. Landseite, Kopf rechts
Mo. - Do.	 343,00	 291,00
Fr. + Sa.	 386,00	 330,00
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Prospektbeilagen
Mindestmenge 5.000 Ex., Agenturprovision 15%, keine Rabatte 
Belegung nur nach Postleitzahlen möglich. 

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Grundpreis	              Preise je 
	 1.000 Exemplare
bis 20 Gramm	 94,00	
bis 30 Gramm	 100,00
bis 40 Gramm	 112,00
bis 50 Gramm	 124,00

Direktpreis
bis 20 Gramm	 80,00
bis 30 Gramm	 85,00
bis 40 Gramm	 95,00
bis 50 Gramm                         105,00

Huckup
Grundpreis	              Preise je 
	 1.000 Exemplare
bis 20 Gramm	 58,00
bis 30 Gramm	 64,00
bis 40 Gramm	 71,00
bis 50 Gramm	 77,00

Direktpreis
bis 20 Gramm	 50,00
bis 30 Gramm	 55,00
bis 40 Gramm	 60,00
bis 50 Gramm	 65,00

Je weitere 5 Gramm: Direktpreis 5,00 – Grundpreis 6,00
Weitere Preise auf Anfrage. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Belegungsmöglichkeiten HAZ
	
Beilagenauflage        montags–donnerstags	 freitags	 sonnabends	
		

Gesamt-Ausgabe	 42.850	 44.600	 49.500

Süd-Ausgabe	 9.970	 10.800	 10.880

Stadt-Ausgabe	 16.580	 17.650	 17.800

Nord-Ausgabe	 10.730	 11.410	 11.680

Sarstedter Anzeiger	 2.570	 2.690	 2.840

Einzelverkauf 	 3.000	 2.050	 6.300

Versandanschrift:
Druckzentrum, 30559 Hannover-Kirchrode, August-Madsack-Straße 1
Annahme: montags bis freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr

Belegungsmöglichkeiten Huckup
Belegung nur nach Postleitzahlen möglich.
	
Beilagenauflage                111.200

Gemeinde	 Auflage

Algermissen	 3.460
Bad Salzdetfurth	 7.102
Bockenem	 5.241
Diekholzen	 3.060
Elze	 4.422
Giesen	 4.361
Harsum	 5.238
Holle	 3.191
Nordstemmen	 5.952

Sarstedt	 8.035
Schellerten	 3.601
Sibbesse	 2.876
Söhlde	 3.513
Hildesheim mit Ortsteilen	 50.630

Ausgabe „Unser Sarstedt“	 8.964

Versandanschrift:
Göttinger Tageblatt, Dransfelder Str. 1, 37079 Göttingen
Anlieferung:
montags bis donnerstags von 8.00 bis 15.00 Uhr
freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr

Hildesheim 
Nielsen 1 · Seite 8
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Resthaushaltsabdeckung
Mindestmenge 10.000 Ex., Agenturprovision 15%, keine Rabatte 

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Grundpreis	              Preise je 
	 1.000 Exemplare
bis 20 Gramm	 94,00	
bis 30 Gramm	 100,00
bis 40 Gramm	 112,00
bis 50 Gramm	 124,00

Direktpreis
bis 20 Gramm	  80,00
bis 30 Gramm	  85,00
bis 40 Gramm	  95,00
bis 50 Gramm                          105,00

Je weitere 5 Gramm: Direktpreis 5,00 – Grundpreis 6,00
Weitere Preise auf Anfrage. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Resthaushaltsverteilung

Ergänzend zu Ihren Tageszeitungs-Beilagen bieten wir Ihnen eine Verteilung 
für Nicht-Leser-Haushalte mit unseren bewährten Zeitungszustellern an.  
Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot nach Ihren gebietsspezifischen Angaben.

Anlieferung – Versandanschrift:
Druckzentrum, 30559 Hannover-Kirchrode, August-Madsack-Straße 1
Annahme: montags bis freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr

Hinweis: Die Prospekte für Resthaushaltsabdeckung müssen separat palettiert 
und gekennzeichnet sein (Hildesheimer Allgemeine Zeitung, Erscheinungstag).

Prospekt-Direktverteilung
Mindestmenge 5.000 Ex., Agenturprovision 15%, keine Rabatte 

Verteilerpreise 5.000 bis 25.000 Exemplare

Grundpreis	              Preise je 
	 1.000 Exemplare
bis 35 g	 55,20	
+ je 10 g	 6,00

Direktpreis	
bis 35 g	 47,00	
+ je 10 g	 5,10

Verteilerpreise über 25.000 Exemplare

Grundpreis	              Preise je 
	 1.000 Exemplare
bis 35 g	 51,25	
+ je 10 g	 6,00

Direktpreis	
bis 35 g	 44,00	
+ je 10 g	 5,10

Freie Verteilung Ihrer Prospekte / Handzettel in jeden erreichbaren Briefkasten  
innerhalb des von Ihnen ausgewählten Gebietes.
– Verteilung nur an HAZ-Abonnenten nicht möglich.
�– Mindeststückzahl: 5.000 Exemplare.
– Anlieferung spätestens 3 Tage vor Verteiltermin an die
– H.V.O., Junkersstraße 9, 31137 Hildesheim.
– Letzter Rücktrittstermin: 14 Tage vor Verteilung.
– Für beschädigt angelieferte Prospekte wird keine Haftung übernommen.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Beilagenmanagement  
gern zur Verfügung:
Telefon: (0 51 21) 1 06 - 3 81 			  Telefax: (0 51 21) 1 06 - 3 85
E-Mail: anzeigenservice@hildesheimer-allgemeine.de

Hildesheim 
Nielsen 1 · Seite 9
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Empfehlungen für die Beschaffenheit von Beilagen
Format:

a)	 Mindestformat:
	 DIN A6 (105 x 148 mm)
b)	Höchstformat: 
	 Nordisches Format (265 x 380 mm) 
	 Berliner Format (235 x 315 mm)

Gewicht: 

a)	 Mindestschwere für 2-seitige Beilagen 
(1 Blatt) 170 g/m2 (Postkartenqualität) 

b)	Höchstgewicht Montag bis Freitag      
auf Anfrage, Sonnabend 30 g 

Verarbeitungszustand

a)	 Falzung: Mindestens an einer Seite  
geschlossen. Mehrseitige Beilagen 
ab dem Format DIN A6 (105 x 148 
mm) müssen den Falz an der langen 
Seite haben. Andernfalls müssen die        
Prospekte kostenpflichtig ein weiteres 
Mal gefalzt werden. Gefalzte Beilagen 
müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder 
Mittenfalz verarbeitet sein. Leporello 
(Z) und Altarfalz (       ) sind maschinell 
nicht zu verarbeiten.

b)	Beschnitt: Alle Beilagen müssen recht-
winklig und formatgleich geschnitten 
sein. Sie dürfen am Schnitt keine     
Verblockung durch stumpfe Messer 
aufweisen.

c)	 Angeklebte Produkte: Postkarten sind 
in der Beilage grundsätzlich innen    
anzukleben. Sie müssen dabei bündig 

im Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage 
angeklebt werden. Alle Beilagen mit 
außen angeklebten Podukten sowie 
Sonderformen wie gestanzte Beilagen, 
Warenmustern oder -proben sind 
nur nach Anfrage oder Vorlage eines     
Musters möglich. 

d)	Heftung: Bei Draht-Rückenheftung 
soll die verwendete Drahtstärke der 
Rückenstärke der Beilage angemessen 
sein. Dünne Beilagen sollen grund-
sätzlich mit Rücken- oder Falzleimung   
hergestellt werden.

Verpackung und Transport

a)	 Anlieferungszustand: Die angelieferten 
Beilagen müssen eine einwandfreie, 
sofortige Verarbeitung gewährleisten, 
ohne dass zusätzliche manuelle       
Aufarbeitung notwendig ist.

b)	 Palettierung: Die Beilagen müssen   
sauber auf stabilen Paletten gestapelt 
sein. Jede Palette muss analog zum 
Lieferschein deutlich und sichtbar mit 
einer Palettenkarte gekennzeichnet 
sein.

c)	 Lagenhöhen: Die unverschränkten, 
kantengeraden Lagen sollen eine Höhe 
von 80 bis 100 mm aufweisen, damit 
sie von Hand greifbar sind.

Sonstige Angaben

a)	 Anlieferung frei Haus.

b)	 Vollständige Begleitpapiere (Lie-
ferschein mit folgenden Angaben:     
Stückzahl der Pakete, Stückzahl der 
Beilagen, Beilagenerscheinungstermin, 
Vermerk „Für Hildesheimer Allgemeine 
Zeitung an Druckzentrum Hannover-
Kirchrode“ oder „Für den Huckup an 
das Göttinger Tageblatt“. Auch die 
Pakete sollten mit einem Aufkleber 
gleichen Inhalts versehen werden).

c)	 Spätester Anlieferungstermin für die 
Hildesheimer Allgemeine Zeitung:        
4 Werktage vor Erscheinen, von 7.30 
bis 14.30 Uhr, nicht eher als 8 Werk-
tage vor Erscheinen.
Für den Huckup:
3 Werktage vor Erscheinen, Montag 
bis Donnerstag von 8.00 bis 14.30 Uhr, 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, nicht 
eher als 5 Werktage vor Erscheinen.

d)	 Letzter Rücktrittstermin: 7 Tage vor    
Erscheinen.

e)	 Prospekte dürfen keine Fremdanzeigen 
enthalten und nicht durch Format und 
Aufmachung beim Leser den Ein-
druck eines Bestandteils der Zeitung          
erwecken.

f)	 Beilagenaufträge sind erst nach Vorla-
ge von 5 Mustern spätestens 7 Werk-
tage vor dem Streutermin und deren 
Billigung bindend.                           

g)	Die Unterbringung in genau begrenzten 
Teilauflagen erfolgt bestmöglich.     

Geringfügige Gebietsabweichungen 
berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen.

h) 	Postvertriebsstücke können nicht 	
belegt werden.

i) 	 Erscheinungstage für Beilagen: Montag 
bis Sonnabend nach Vereinbarung.

k)	 In der belegten Ausgabe erscheint ein 
kostenloser Beilagenhinweis.

Prospektanlieferung:

für die Hildesheimer Allgemeine Zeitung: 
Annahme Montag bis Feitag 
7.30 bis 14.30 Uhr.
Für den Huckup:
Annahme Montag bis Donnerstag 
von 8.00 bis 14.30 Uhr und                 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Versandanschrift:

Für die Hildesheimer Allgemeine Zeitung: 
HAZ-Druckzentrum
August-Madsack-Straße 1
30559 Hannover-Kirchrode
Für den Huckup:
Göttinger Tageblatt
Dransfelder Straße 1
37079 Göttingen

Postanschrift:

Hildesheimer Allgemeine Zeitung
Beilagenbearbeitung
Postfach 100 555
31105 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 1 06 - 3 81 / -3 84
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Online-Werbung
Ihre Werbung auf www.hildesheimer-allgemeine.de

Das Online-Portal der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung gehört zu den meistge-
nutzten Internet-Angeboten der Region. Lokalnachrichten, Meldungen aus aller Welt, 
Hintergrundinformationen zu Zeitungsartikeln, Fotogalerien, Veranstaltungskalender, 
Leserbriefe und vieles mehr sind ein ideales Umfeld, um Ihre Homepage, Firma wie 
auch Produkte bekannt zu machen. 
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche! Dazu profitieren Sie von steigenden Nutz-
erzahlen.

Mehr als 200.000 Besucher*
und mehr als 2,5 Millionen Seitenaufrufe*

Die optimale Reichweitenerweiterung zu Ihrer Printwerbung
Die Buchung Ihrer Online-Werbung geschieht auf Wochenbasis.
Mindestbelegdauer: 1 Woche. Ihr Banner wird mit max. 3 anderen Oberflächen 
eingeblendet. Mit der Buchung sichern Sie sich 1/3-Belegung des Anzeigenplatzes. 
Die Dauer der Kampagne (in Wochen) bestimmen Sie. Auf Wunsch helfen wir Ihnen 
auch gerne bei der Gestaltung Ihres Werbebanners. Dafür fallen Herstellungskosten 
von 50,- Euro an.

Anzeigen- bzw. Anlieferungsschluss
12.00 Uhr am Tag vor Kampagnenbeginn. Bei Bannerproduktion durch die
Hildesheimer Allgemeine Zeitung liegt der Anzeigenschluss 5 Tage vor 
Kampagnenbeginn.

Zulässige Dateiformate
GIF und JPEG. Ein Flash-Format ist nur bei Banneranlieferung durch den Kunden 
möglich. Es gelten die AGB der HAZ, die unter
www.hildesheimer-allgemeine.de nachzulesen sind.

*IVW-online August 2010

Kontakt: Anzeigenverkauf · Telefon (0 51 21) 1 06-0 · E-Mail anzeigenservice@hildesheimer-allgemeine.de

Topbanner

CoverFlow

Titelkopf oder
Content-Banner

Skyscraper
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Online-Werbeformen

Online/Print-Kombinationen

Sonderwerbeformen

		                                                     Dateigröße

Werbeformen	 B x H	 Image (GIF/JPEG/PNG)	 Flash	 HTML	 Belegung	 Anlieferung

Topbanner	 255 x 60 Px	 40 Kb	 40 Kb	 40 Kb (inkl. HTML & Grafik-Datei)	     120,- EUR/Woche	 per E-Mail

Skyscraper	 150 x 600 Px	 70 Kb	 70 Kb	 70 Kb (inkl. HTML & Grafik-Datei)	     290,- EUR/Woche	 per E-Mail

Content-Ad	 250 x 287	 70 KB	 70 Kb	 70 Kb (inkl. HTML & Grafik-Datei)	     200,- EUR/Woche	 per E-Mai

Channel *	 variabel	 70 Kb	 70 Kb	 70 Kb (inkl. HTML & Grafik-Datei)	 ab  50,- EUR/Woche	 per E-Mail

Werbeformen	 Umfang	 Belegung

Branchenführer	 Eintrag im Online-Branchenbuch sowie im wöchentlichen Branchenführer der HAZ	 ab 139,- EUR/Jahr
	 Buchung unter branchen.hildesheimer-allgemeine.de

Ärzteführer	 Eintrag im Online-Ärzteführer sowie im wöchentlichen Ärzteführer der HAZ	 ab 200,- EUR/Jahr
	 Buchung unter aerzte.hildesheimer-allgemeine.de	

Titelkopf	 Titelkopfanzeige 1. Seite (68 x 58 mm) plus Werbebanner (250 x 287 Px)	

Digitale Beilage	 Ihre gedruckte Beilage liegt wie gewohnt der HAZ bei. Zusätzlich wird sie auf	 Beilagenpreis + Grundgebühr 50,- EUR (bis 30 Seiten)
	 www.hildesheimer-allgemeine.de prominent beworben. Die Nutzer können sich Ihre Beilage	 + Buchung 120,- EUR/Woche
	 außerdem durch einen Klick ansehen, zoomen, drucken oder herunterladen. 

Werbeformen	 Umfang	 Belegung

Online-Beilage	 Ihre gedruckten Kataloge, Broschüren oder Flyer zum Durchblättern, Zoomen, 	 Grundgebühr 50,- EUR (bis 30 Seiten)
	 Ausdrucken oder Abspielen. Prominent beworben. 	 + Buchung 120,- EUR/Woche

Video-Formate	 Standbild oder angelieferter Kurzclip vor Videobeginn 	 Preis auf Anfrage	

* Channel-Banner: Banner erscheint auf gewünschter Themenseite (z. B. Veranstaltungskalender) oder HAZ-Portal (etwa Mitmachsportteil oder Jobbörse)
  Herstellungskosten pro Banner: 50,- Euro.

Alle Preise verstehen sich zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rabatte sind im Rahmen eines bestehenden Anzeigenabschlusses möglich.



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigenwerbung
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen

  1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zwecke der Verbreitung.

  2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

  3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

  4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbe-
schadet etwaiger Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

  5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter-Zeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.

  6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern oder bestimmten 
Ausgaben der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftragge-
ber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

  7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

  8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Ver-
öffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. – Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. – Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

  9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftragge-
ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz 
an. – Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der An-
zeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen 
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. – Schadenersatzansprüche, aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden 
bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und sei-
nes Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 

unberührt. Darüber hinaus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die Haftung des Verlages für grobe Fahrlässigkeit 
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden beschränkt. – Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei 
der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe 
der Berechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröf-
fentlichung der Anzeige übersandt. – Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. – Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenausschnitt. Wenn Art und Umfang des Anzeigen-Auftrages 
es rechtfertigen, werden bis zu zwei Kopfbelege oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages. Die Verpflichtung 
zur Zusendung von Vollbelegen kann nicht Auftragsbestandteil sein.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erheb-
liche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist 
nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. H. 
beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf-
traggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige 
vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postwege 
weitergeleitet. – Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der 
Verlag kann sich vorbehalten, Angebote, die äußerlich den Eindruck gewerblicher Art erwecken, zurückzuhalten. Zu 
einer Rücksendung ist er nicht verpflichtet.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige.

20  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach 
deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt 
der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) 	 Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbe-
dingungen sowie die Preisliste des Verlages an.

b) 	 Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizu-
stellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der 
Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 
Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. Der 
Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, 
wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet 
sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der 
veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

c) 	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Nicht 
sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen begründen für den Auftraggeber keinen Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder Ersatz. Wenn bei Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass dieser nach dem ersten Auftreten 
durch den Auftraggeber sofort reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen Ausgleichsanspruch nur für eine Anzeige an. 
Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige nicht in angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, kann der Auftrag-
geber von dem Vertrag zurücktreten. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, 
Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung. Erfolgt die Übertragung 
der Druckunterlagen – die in schreibgeschützter Form zu übermitteln sind – auf digitalem Wege, übernimmt der Verlag 
keine Haftung für Veränderungen der digitalen Daten durch Übertragungsfehler. Gleiches gilt in den Fällen, in denen die 
vom Kunden übermittelten Daten systembedingt (nicht kompatibel) beim Verlag nicht verarbeitet werden können. Die 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften ist nur wirksam, wenn sie schriftlich durch die Anzeigenleitung erfolgt.

d) 	 Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz.

e) 	 Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Dies gilt auch für laufende 
Rahmenverträge (Abschlüsse) und Anzeigenaufträge. Für Einzelaufträge, die vor Bekanntgabe der neuen Preisliste erteilt 
wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage innerhalb von drei Monaten erscheinen sollte.

f) 	 Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Kollektiven und Sonderbeilagen je nach Art und Erscheinungsweise sowie bei 
Abnahme von 200 000 mm und mehr Sonderkonditionen zu gewähren.

g)	 Konzernrabatt kann nur gewährt werden, wenn die entsprechende Tochterfirma zu mindestens 75 % zum Konzern 
zugehörig ist.

h) 	 Bei der Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein 
gesonderter Abschluss für die betreffende Ausgabe oder Kombination zu tätigen.

i) 	 Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht gestattet.

j) 	 Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbetreibenden an 
die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz 
noch teilweise weitergegeben werden. Für die Zahlung der Mittlungsvergütung ist Voraussetzung, dass die Werbungs-
mittler auch die gesamte Auftragsabwicklung selbst übernehmen, d. h., die Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilen 
und Texte bzw. Druckunterlagen direkt anliefern.

k) 	 Bei Konkursen, Zwangsvergleichen und Zwangsbeitreibung entfällt jeglicher Nachlass; bereits gewährter Nachlass wird 
dem Auftraggeber wieder belastet.

l) 	 Anzeigenaufträge lokaler Inserenten aus unserem Verbreitungsgebiet werden zu Direktpreisen berechnet. Bei Auftrags-
erteilung über Werbungsmittler erfolgt die Annahme und Berechnung zu den jeweiligen Grundpreisen.

m) 	Abbestellungen von Aufträgen oder Daueraufträgen müssen schriftlich vorgenommen werden. Telefonische Abbestel-
lungen werden ohne Gewähr entgegengenommen.

Geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen von Anzeigen

a) 	 Digitale Druckvorlagen sind solche, welche per Datenträger (z. B. CD-ROM, USB-Stick, MMC- und SD-Card) direkt oder 
indirekt per Fernübertragung (z. B. ISDN) an den Verlag papierlos übermittelt werden.

b) 	 Unerwünschte Druckresultate (z. B. fehlende Schriften, falsche Rasterweite), die sich auf eine Abweichung des Kunden 
von den Empfehlungen des Verlages zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen zurückführen lassen (siehe 
Blatt „Digitale Anzeigenübermittlung“ in dieser Preisliste), führen zu keinem Preisminderungsanspruch.

c) 	 Für die Übertragung von digital übermittelten Druckvorlagen dürfen nur geschlossene Dateien verwendet werden, also 
solche Dateien, an denen der Verlag inhaltlich keine Möglichkeit der Veränderung hat. Offene Dateien, z. B. Dateien, 
welche unter InDesign, Illustrator usw. gespeichert wurden, kann der Verlag ablehnen. Der Verlag kann bei offenen 
Dateien für die inhaltliche Richtigkeit nicht in Anspruch genommen werden.

d) 	 Bei Übermittlung von mehreren zusammengehörenden Dateien hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass diese Dateien 
innerhalb eines gemeinsamen Verzeichnisses (Ordner) gesendet bzw. gespeichert werden.

e) 	 Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier gelieferten Farb-Proof zuverläs-
sig verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind Farbabweichungen unvermeidbar, die keinen Preisminderungsanspruch 
auslösen können.

f) 	 Werden digital übermittelte Druckvorlagen per Diskette an den Verlag übermittelt, werden diese nur auf besonderen 
Wunsch, und gegen eine pauschale Versandgebühr von Euro 5,-, an den Kunden zurückgeschickt.

g) 	 Der Verlag sendet auf ein vom Kunden verbindlich zu benennendes Telefaxgerät einen Korrekturabzug der im Verlag auf 
Papier ausgedruckten digital übermittelten Druckvorlage zur Überprüfung. Nennt der Kunde dem Verlag kein spezielles 
Telefaxgerät, so sendet der Verlag nur, wenn und so weit ihm eine anderweitige Telefaxnummer des Kunden bekannt ist. 
Scheitert die Telefaxübertragung wegen technischer Probleme, ist der Verlag nicht verpflichtet den Korrekturabzug dem 
Kunden auf andere Weise zukommen zu lassen. Der Verlag empfiehlt seinen Kunden, diese Korrekturabzüge gründlich zu 
prüfen und ggf. einen Fehler unverzüglich, insbesondere aber vor dem für die Anzeige geltenden Anzeigenschluss, dem 
Verlag zur Korrektur zu melden. Erhält der Verlag keine Fehlermeldung bis Anzeigenschluss, und es werden Fehler vom 
Kunden zu einem späteren Zeitpunkt entdeckt, entfällt jeglicher Anspruch auf Preisminderung oder anderweitige An-
sprüche, wie z. B. Schadensersatz, Ansprüche auf Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten oder Ordnungsgelder.

h) 	 Der Kunde hat vor einer digitalen Übermittlung von Druckvorlagen dafür Sorge zu tragen, dass die übermittelten Dateien 
frei von evtl. Computerviren sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Computerviren, wird diese Datei 
sofort gelöscht, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Der Verlag behält sich zudem vor, den 
Kunden auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche durch den Kunden infiltrierten Computerviren 
dem Verlag Schäden entstanden sind.
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Aufnahme privater Kleinanzeigen
erfolgt nur gegen Barzahlung oder 
Abbuchungsauftrag vom Konto.

** �Stellenmarkt-Anzeigen können nur in den Ausgaben 200, 221, 521 und 531 gebucht werden.
1) Mindestpreis für 3 Zeilen
** �Anzeigen gemeinnütziger Unternehmen, Verbände und Vereine, soweit sie nicht der Wirtschaftswerbung dienen und direkt erteilt werden.
Familienanzeigen mit einer oder mehreren Zusatzfarben werden mit einem Farbaufschlag von 20% berechnet.

Korrekturabzüge HAZ und Huckup
auf Wunsch, der Auftrag muss 24 Stunden vor den genannten Annahmeschlusszeiten vorliegen.
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Vereins-
Anzeigen*

	 8,16	 2,72	 16,32	 2,04	 1,12	 0,99	 1,34	 1,61	 1,96	 5,41	 6,50	 7,92	 0,98

	 9,71	 3,24	 19,42	 2,43	 1,33	 1,18	 1,60	 1,92	 2,33	 6,44	 7,74	 9,42	 1,17

	 –	 –	 –	 –	 0,66	 0,60	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 0,33

	 –	 –	 –	 –	 0,79	 0,71	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 0,39

	 9,51	 3,17	 23,52	 2,94	 –	 1,59	 1,93	 2,30	 2,79	 8,11	 9,66	 11,72	 1,93

	 11,32	 3,77	 27,99	 3,50	 –	 1,89	 2,29	 2,73	 3,32	 9,65	 11,50	 13,95	 2,30

€	 exkl. MwSt.
	 inkl. MwSt.

€	 exkl. MwSt.
	 inkl. MwSt.

€	 exkl. MwSt.
	 inkl. MwSt.

HAZ (200)

Sarstedter  
Anzeiger (400)

HAZ + Huckup
(221)

Stellenangebote** (inkl. Jobbörse-Online)
Direktpreis (mm-Preis)

netto
Grundpreis (mm-Preis)

netto
HAZ (200) sw

1 ZF
4C

2,30
2,76
3,34

2,72
3,26
3,94

Direktpreis (mm-Preis)
netto

Grundpreis (mm-Preis)
netto

HAZ +
Huckup 
(221)

sw
1 ZF
4C

3,32
3,92 
4,76

3,91
4,62
5,61



Der schnelle Kontakt zu Ihrem Werbeträger Nr. 1
Bezirk	 Unsere Generalvertretungen

Berlin	 Verlagsböro Krimmer
Neue Bundesländer	 Bülowstraße 66, 10783 Berlin
	 Telefon (0 30) 89 38 27 - 22, Fax (0 30) 89 38 27 - 33
	 E-Mail: berlin@krimmer.com

Hamburg,	 Günther Frenz & Partner Verlagsvertretung oHG
Schleswig-Holstein	 Langenstücken 24, 22393 Hamburg
Bremen	 Telefon (0 40) 60 91 88 01, Fax (0 40) 6 03 21 35
	 E-Mail: info@tz-service.de
	 www.tz-service.de

Niedersachsen	 VGM Anzeigenverkauf
	 Bemeroder Str. 58, 30559 Hannover
	 Telefon (05 11) 5 18 - 0

Nordrhein-Westfalen	 TZ-Media GmbH
	 Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf
	 Telefon (02 11) 55 85 60, Fax (02 11) 55 65 95
	 E-Mail info@tz-media.de
	 www.tz-media.de

Hessen,	 Verlagsbüro Krimmer
Rheinland-Pfalz,	 Am Lindenbaum 24, 60433 Frankfurt/Main
Saarland	 Telefon (0 69) 53 09 08 - 0, Fax (0 69) 53 09 08 50
	 E-Mail: frankfurt@krimmer.com
	 www.krimmer.com

Baden-Württemberg	 Verlagsbüro Krimmer
	 Steingaustr. 14, 73230 Kirchheim/Teck
	 Telefon (0 70 21) 4 20 62 - 63, Fax (0 70 21) 7 17 33
	 E-Mail: stuttgart@krimmer.com
	 www.krimmer.com

Bayern	 MAV GmbH
	 Paul-Gerhardt-Allee 54, 81245 München
	 Telefon (0 89) 74 50 83 - 0, Fax (0 89) 7 59 55 01
	 E-Mail: info@mav-muenchen.com
	 www.mav-muenchen.com

Telefon:	 0 51 21 / 1 06 - 0
Fax:	 0 51 21 / 1 06 - 2 17, 2 42

	 Direktwahl:

Anzeigenleitung:	 Kai Wagener	 1 06 - 1 40

Sekretariat:	 Annika Halemeyer	 1 06 - 1 41
	 Frauke Lehnhoff	 1 06 - 1 51

Auftragsbearbeitung,	 Linda Hartmann	 1 06 - 3 84
Beilagenmanagement, 	 Cornelia Roffmann	 1 06 - 3 81
Disposition, Service:	 Elke Rommel	 1 06 - 3 82
	 Marion Steiner-Rehbein	 1 06 - 3 83
	 Fax	 1 06 - 3 85

Blattplanung:	 Janine Fricke	 1 06 - 3 78
	 Uwe Bursinski	 1 06 - 3 77
	 Bernd Rademacher	 1 06 - 3 76
	 Serhan Yilmaz	 1 06 - 3 79
	 Fax	 1 06 - 3 75

Ihre E-Mail an die Anzeigenabteilung senden Sie bitte an folgende Adresse:
anzeigen@hildesheimer-allgemeine.de


